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An das

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Fachabteilung 8A – Sanitätsrecht und Krankenanstalten

z.H. Frau Dagmar Hegedys

Friedrichgasse 9

A-8010 Graz


	

	
	Für Rückfragen:

Tel.: +43 (0) 316/877- 3363

Fax.: +43 (0) 316/877- 3373

E-Mail: dagmar.hegedys@stmk.gv.at



	
	Eingangsstempel


Antrag auf Patientenentschädigung

	Bitte beachten Sie:
	*
	Angabe erforderlich
	i
	Information zum Ausfüllen
	 FORMCHECKBOX 

	Zutreffendes ankreuzen


	Antragstellerin bzw. Antragsteller 

	Familienname
	*
	
	     
	Vorname
	*
	
	     

	Geburtsdatum
	*
	
	     
	

	Vertreten durch
	*
	
	     


	Adresse und Kontakte der Antragstellerin bzw. des Antragstellers

	Straße
	*
	
	     

	Hausnummer
	*
	
	     
	bis
	     
	Stiege
	     
	Tür
	     
	

	Postleitzahl
	*
	
	     
	
	Ort
	*
	
	     

	Telefon 1
	*
	
	     
	Telefon 2
	
	
	     


	Adresse und Kontakte des/der Geschädigten (wenn nicht Antragsteller)

	Straße
	*
	
	     

	Hausnummer
	*
	
	     
	bis
	     
	Stiege
	     
	Tür
	     
	

	Postleitzahl
	*
	
	     
	
	Ort
	*
	
	     

	Telefon 1
	
	
	     
	Telefon 2
	
	
	     


	Schaden

	Wann wurde der Schaden verursacht (Datum)
	*
	
	     

	Wo wurde der Schaden verursacht (Krankenanstalt)
	*
	
	     


	Verfahren

	Ist ein Schlichtungsverfahren bei der Ärztekammer

	anhängig
	
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	 FORMCHECKBOX 

	nein
	abgeschlossen
	
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	 FORMCHECKBOX 

	nein

	Ist ein Zivilgerichtsverfahren

	anhängig
	
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	 FORMCHECKBOX 

	nein
	abgeschlossen
	
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	 FORMCHECKBOX 

	nein

	Ist ein Verfahren mit einem Privatversicherungsträger

	anhängig
	
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	 FORMCHECKBOX 

	nein
	abgeschlossen
	
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	 FORMCHECKBOX 

	nein


	Kurze Sachverhaltsdarstellung

	Art der Behandlung, Beschreibung des Schadens und der Folgen, wie z.B. Schmerzen, Entstellung, Behinderung die durch die Behandlung eingetreten sind.
	*
	i
	     

	
	
	i
	Vorhandene Unterlagen (Befunde oder Röntgenbilder in Kopie) sind beizulegen


	Bestätigung

	Ich ersuche um Überprüfung des Antrages und Zuerkennung einer finanziellen Entschädigung aus dem Entschädigungsfonds.
	*
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	Ich erteile meine Zustimmung zur Weitergabe aller Daten und Informationen an die Patienten-Entschädigungskommission und die Patienten- und Pflegeombudsschaft des Landes Steiermark, die nach dem Datenschutzgesetz, dem § 13a Stmk. Krankenanstaltengesetz, dem § 54 Ärztegesetz 1998 oder nach sonstigen Bestimmungen einer Weitergabebeschränkung oder der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Insbesondere bin ich damit einverstanden, dass die in einem Verfahren vor der Gemeinsamen  oder einer anderen Schlichtungsstelle der Ärztekammer für Steiermark erstellten schriftlichen Unterlagen durch die Patienten-Entschädigungskommission angefordert und an diese übermittelt werden.  

Ebenso erteile ich meine Zustimmung zur Weitergabe meiner Daten und der meinen Antrag betreffenden Unterlagen an einen allfälligen von der Patienten-Entschädigungskommission um Stellungnahme ersuchten Bediensteten eines Landeskrankenhauses bzw. einer Universitätsklinik und an beauftragte Gutachter zur Klärung des Sachverhaltes, sowie an die Gemeinsame oder eine andere Schlichtungsstelle der Ärztekammer für Steiermark.
	*
	
	 FORMCHECKBOX 

	


	Datum, Unterschrift
	

	
	


Allgemeine Information

Die Steiermärkische Landesregierung hat mit 1. Jänner 2003 eine Patienten-Entschädigungskommission eingerichtet. Die Rechtsgrundlagen sind das „Gesetz vom 4. Juli 2002 über die Patientenentschädigung“, LGBl. Nr. 113/2002 und die Verordnung der „Geschäftsordnung der Patienten-Entschädigungskommission“ (GOPEK), LGBl. Nr. 17/2003. 

Die Patienten-Entschädigungskommission besteht aus einem/r unabhängigen Richter/in, einem/r medizinischen Sachverständigen und einem/r rechtskundigen Landesbedienstete/n. Bei der Durchführung des Prüfungsverfahrens wird die Patienten- und Pflegeombudsschaft zu allen Sitzungen und Verhandlungen geladen. 

Die Aufgaben der Patienten-Entschädigungskommission umfassen Entscheidungen über die Gewährung von Entschädigungsleistungen, die 

· durch die Behandlung in steirischen Fondskrankenanstalten ab dem 1. Jänner 2001 entstanden sind und 

· bei denen ein Verschulden (Fehlbehandlung, unterbliebene Aufklärung) der behandelnden Ärzte bzw. des Pflegepersonals nicht feststeht. 

Die Entscheidung der Patienten-Entschädigungskommission erfolgt über schriftlichen Antrag des Patienten. Sie entscheidet über den Antrag auf Gewährung einer Entschädigung längstes binnen eines Jahres.  

Die Patienten-Entschädigungskommission entscheidet mit einem Bescheid, der im Gerichts- oder Verwaltungsweg nicht angefochten werden kann.

Fristen

Der Antrag auf Entschädigung muss innerhalb von 3 Jahren ab dem Zeitpunkt, an dem der 

Schaden dem/der Antragsteller/in bekannt wurde, gestellt werden. 

Wird der Antrag nach Ablauf von 3 Jahren gestellt, so ist dieser nur zulässig, 

· wenn ein Verfahren vor dem Zivilgericht oder der Schlichtungsstelle der Ärztekammer abgeschlossen ist und 
· in den Entscheidungen zum Ausdruck kommt, dass kein Verschulden der behandelnden Ärzte/innen bzw. des Pflegepersonals vorliegt.

Kosten

· Das Verfahren vor der Patienten-Entschädigungskommission ist für den/die Antragsteller/in kostenlos. 

· Die Kosten einer allfälligen Rechtsvertretung sind vom Antragsteller/von der Antragstellerin zu tragen.

Notwendige Unterlagen

· Befunde

· Röntgenbilder 

Beachten!

· Der Antrag auf Patientenentschädigung ist nicht zulässig, wenn ein Verfahren vor einem Zivilgericht, vor der Schlichtungsstelle der Ärztekammer oder mit einem Privatversicherungsträger noch nicht abgeschlossen ist.

· Der Antrag muss

· eine Darstellung des Sachverhaltes und

· ein bestimmtes Begehren
enthalten.

·  Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Patientenentschädigung.
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